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Wien, am 13. März 2015 

 

 
Der Abgeordnete zum Nationalrat Mölzer und weitere Abgeordnete haben am 

14. Jänner 2015 unter der Zahl 3460/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „15 Minuten Wartezeit bei Einbruchalarm in Villach“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 
Der erste Polizeistreifenwagen traf – nach Verständigung der Polizei durch den Ehemann, 

der von seiner Gattin über den Einbruch informiert worden war – bereits nach fünf Minuten 

und ein weiterer Streifenwagen eine Minute später am Einsatzort ein. Die in der Anfrage 

angeführten 15 Minuten entsprechen somit nicht den Tatsachen. 

 
Zu Frage 2: 
Eine zeitnahe Beiziehung eines Polizeidiensthundeführers mit einem Polizeidiensthund war 

auf Grund der räumlichen Entfernung vom Einsatzort nicht effizient, da sich diese zum 

fraglichen Zeitpunkt auf ihrer Dienststelle befanden und die Zufahrt mehr als 30 Minuten in 

Anspruch genommen hätte.  

 
Zu Frage 3: 
Nach der Alarmierung treffen die Beamten je nach Entfernung des Tatortes von der nächsten 

Dienststelle im Durchschnitt zwischen zwei und sieben Minuten am Tatort ein. 
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Zu Frage 4: 
Die Bevölkerung wird bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, dass nur eine rasche, 

unmittelbare und direkte Verständigung der Polizei die Eintreffzeiten der Polizeikräfte 

verkürzen kann. 

 
Zu Frage 5: 
3.730. 

 
Zu den Fragen 6 und 7: 

§ 129 StGB – Einbruch durch Diebstahl oder mit Waffen im Jahr 2014 
Kärnten Villach 

3.912 620
 

 

 

Mag.a Johanna Mikl-Leitner 
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